
   

 

MA Public Health – Gesundheitsförderung und Prävention 

Merkblatt zur Studienvoraussetzung 3-monatiges Praktikum 
 

Das Studium des MA Public Health – Gesundheitsförderung und Prävention erfordert 

ein mindestens dreimonatiges Praktikum in den Bereichen Public Health/Gesund-

heitswissenschaften oder Gesundheitsförderung. 

 

Als Praktika in den Bereichen Public Health/Gesundheitswissenschaften oder Ge-

sundheitsförderung werden anerkannt: 
 

1. Praktika in Einrichtungen und Institutionen des Gesundheitswesens, in denen Maßnah-

men zur Prävention und Gesundheitsförderung angewendet werden 
 

z. B. Allgemeine Krankenhäuser, Fachkrankenhäuser für Geriatrie/ Psychiatrie/Sucht, 

Alten- und Pflegeheime, Rehabilitationskliniken, Ambulante Pflegedienste, Arztpra-

xen, Einrichtungen zur gesundheitlichen Beratung (z.B. von chronisch Kranken, Dro-

genkonsument*innen, Prostituierten etc.), Rettungsdienste, Kurkliniken, Sanatorien, 

Selbsthilfeorganisationen, Sporteinrichtungen (Gesundheitsbezug), Landesvereini-

gungen für Gesundheit 
 

2. Praktika in Einrichtungen und Institutionen des Gesundheitswesens, die Interessen der 

im Gesundheitsbereich Tätigen vertreten oder in diesen Disziplinen forschend und 

lehrend tätig sind 
 

z. B. Berufs- und Fachverbände im Gesundheitswesen, Berufsfach- und Hochschu-

len sowie Bildungs- und Forschungsinstitute im Gesundheitsbereich, Patientenbera-

tungsstellen 
 

3. Praktika in staatlichen und öffentlich-rechtlichen Gesundheitsinstitutionen sowie den 

Trägern (einschl. ihrer Spitzenverbände) von Einrichtungen im Gesundheitswesen 

und der Sozialversicherung 
 

z.B. staatl. Behörden im Gesundheitswesen (z. B. Gesundheitsamt, Gesundheits- und 

Sozialministerium), Krankenkassen- und Krankenhausorganisationen als Körper-

schaften des öffentlichen Rechts. Träger von Einrichtungen im Pflege- und Gesund-

heitswesen können kirchliche (z. B. Caritas, Diakonisches Werk), öffentlich- rechtli-

che (z. B. Stadt, Kreis, Land) und private Institutionen sein. 

 

4. Praktika in den Tätigkeitsfeldern Prävention und Gesundheitsförderung in Institutionen, 

Behörden oder Unternehmen: 
 

z.B. Betriebe, Behörden, (Hoch-) Schulen, Kindertagesstätten, Strafvollzug etc. 
 

Wichtig: Praktika in den vorgenannten Bereichen, die vor dem BA-Studium absolviert wur-

den, und Tätigkeiten, die sich nicht auf gesundheitswissenschaftliche Fragestellungen be-

ziehen (z.B. kaufmännische Tätigkeiten, rein administrative Tätigkeiten, Tätigkeiten als 

Übungsleiterin/Übungsleiter im Sportverein, etc.) können nicht anerkannt werden.  
 

Nachweis des Praktikums 

Das Praktikum muss vor Beginn des Studiums (01.10.) absolviert sein. Hierzu ist eine Be-

scheinigung der Praktikumsstelle vorzulegen, aus der Art und Dauer der Tätigkeit ersicht-

lich sind. Zur Bewerbung um einen Studienplatz reicht eine schriftliche Bestätigung (der 

Praktikumsstelle) über die Vereinbarung des zu absolvierenden Praktikums. 
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